
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Lehmkuhl, 

die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen die Umsetzung der bundeseinheitlichen 
Pflegefachassistenzausbildung im Land Brandenburg. Wir danken Ihnen für die frühzeitige Vor-
stellung des Gesetzentwurfes mit Stand 24.03.2026. In einigen Punkten sieht die LIGA jedoch An-
passungsbedarfe, die im Folgenden benannt werden: 

Allgemein 

Wir verstehen die Ausbildungen im Pflegebereich als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und ord-
nen sie damit auch dem Bereich der Wohlfahrt zu. Voraussetzung für eine Steigerung der Attrak-
tivität der Pflegeberufe ist neben einer qualitätsvollen Ausgestaltung der Ausbildung insbeson-
dere die angemessene Gestaltung der Rahmenbedingungen für die Träger der praktischen Aus-
bildung. Von zentraler Bedeutung sind hierbei eine auskömmliche Finanzierung durch ein sach-
gerechtes Praxisbudget für die Pflegefachassistenzausbildung, eine Pauschale für die Nichtschü-
ler*innenprüfung sowie die Begrenzung des Verwaltungsaufwands für die Träger der prakti-
schen Ausbildung auf ein erforderliches Mindestmaß.  

 

Hinweise zum Gesetzentwurf  

Artikel 1 Änderung des Brandenburgischen Pflegeberufeumsetzungsgesetz: 

§1 Ombudsstelle: Die vorgesehene Einrichtung einer Ombudsstelle zur außergerichtlichen Klä-
rung von Streitigkeiten bewerten wir als grundsätzlich positiv. Im Rahmen der Errichtung sowie 
der Ausarbeitung des konzeptionellen Rahmens der Ombudsstelle sollte die Wohlfahrtspflege 
angemessen beteiligt werden. Als Vertreter der Träger der praktischen Ausbildung und unter 
Einbeziehung unserer Erfahrungen aus dem angrenzenden Bundesland Berlin sind wir bereit, die 
Entwicklung des Errichtungskonzepts konstruktiv zu unterstützen und aktiv mitzugestalten.   

§3a Verordnungsermächtigung im Bereich des Pflegefachassistenzgesetzes:  

Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Ausgestaltung der Pflegefachassistenzausbildung auf Lan-
desebene durch Rechtsverordnungen konkretisiert werden soll. Angesichts der erheblichen Aus-
wirkungen dieser Rechtsverordnungen auf die Ausbildungspraxis in ambulanten und stationären 
Pflegeeinrichtungen halten wir unsere frühzeitige, strukturierte und verlässliche Einbindung bei 
der Erarbeitung sämtlicher einschlägiger Rechtsverordnungen für zwingend erforderlich, um 
eine praxisnahe, umsetzbare und qualitativ hochwertige Ausgestaltung sicherzustellen. 
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§4 Einschränkung von Grundrechten:  

Wir gehen davon aus, dass bei der Ausgestaltung der vorgesehenen Regelungen das Gebot der Verhältnismäßigkeit ge-
wahrt wird und die Mindeststandards in den Bereichen Unverletzlichkeit der Wohnung, Berufsfreiheit und Datenschutz 
eingehalten werden. Die sich hieraus ergebenden Meldepflichten für die Träger sowie der damit verbundene Verwaltungs-
aufwand sollten auf das notwendige Maß begrenzt werden.  

 

Artikel 4 Übergangsvorschriften  

(1) Diese Übergangsregelung ist zu begrüßen. Zugleich sehen wir den Bundesgesetzgeber in der Verantwortung die Pflege-
fachassistenz-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung zeitnah zu beschließen, um die notwendigen Umsetzungsvorbereitun-
gen in der Praxis verlässlich zu unterstützen und Planungssicherheit für die beteiligten Akteure zu schaffen.   

(2) Mit Blick auf die strukturelle Weiterentwicklung der Pflegeausbildung in Brandenburg halten wir die Einbindung der 
Pflegefachassistenz-Ausbildung in die Pflegeberufe-Schiedsstellenverordnung nach §36 des Pflegeberufegesetzes für erfor-
derlich und begrüßen das entsprechende Vorhaben ausdrücklich.  

Für Rückfragen stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Andreas Kaczynski 
LIGA-Vorsitzender 
Der Paritätische, Landesverband Brandenburg e.V.  

 


